
Universitäts- und Hansestadt Greifswald      06.01.2026 
 
über Abteilungsleitung: 66.2 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Unterhaltung von 
Verkehrsanlagen 

 
 

über Abteilungsleitung: 66.5 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Unterhaltung von 
Grünanlagen 

 
 

über Amtsleitung: 66 Tiefbau- und Grünflächenamt 
 
 

über Dezernat II: Herrn Lerm 
 
 

Kanzlei der Bürgerschaft 
 
 

an die Mitglieder der OTV Wieck/Ladebow 
 
 
Betreff: Niederschrift OTV Wieck/Ladebow vom 04.11.2025, TOP 5 und 10 

 
Vorfahrtsregelung am Fahrradweg Ladebower Chaussee: Hinweis und erneute Prüfung 
Nach Rücksprache mit der Polizei wird das Verkehrszeichen 205 aufgestellt, sobald dafür im 
Rahmen des Winterdienstes personelle Kapazitäten verfügbar sind. Es weist Radfahrer darauf 
hin, dass sie den Fahrzeugen auf der Ladebower Straße Vorfahrt gewähren müssen. 
 
Diebstahl des Basketballkorbs: Standortprüfung Verlegung auf den Parkplatz M.-Reimann-Straße 
Der Parkplatz ist eine öffentliche Verkehrsfläche mit Vorrang für den Kfz-Verkehr und eignet sich 
daher nicht als Standort für einen Basketballkorb. Möglich ist lediglich eine erneute Montage am 
bereits geprüften früheren Standort. 
 
Sondernutzungssatzung: Prüfung Verbot für Wahlplakate auch in Ladebow 
Die Verwaltung handelt auf Grundlage der gültigen Sondernutzungssatzung. Ein Verbot der 
Wahlplakatierung in Ladebow ist darin nicht vorgesehen, entsprechende Änderungen sind derzeit 
nicht geplant. Falls die OTV dennoch eine Regelungsänderung anstrebt, ist dafür ein Antrag 
(Beschlussvorlage) durch den Vorsitzenden zu stellen. Dieser würde rechtlich geprüft; über eine 
mögliche Änderung der Sondernutzungssatzung entscheidet anschließend die Bürgerschaft. 
 
Wackelschiff Wieck: fehlendes Beiboot 
Kurz nach der Fertigstellung des neuen Wackelschiffes mit Beiboot, das zuvor vom TÜV freigegeben 
worden war, wurden Schäden festgestellt. Die Seitenwände des Beibootes waren zerbrochen; es 
wird von Vandalismus ausgegangen. 
Ein Ersatz konnte im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der bekannten Haushaltszwänge nicht realisiert 
werden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Umsetzung angestrebt. 
  
  

11.12.2025 Horn 

11.12.2025 Bruhnke 

06.01.2026, Herr Schick 

07.01.2026 - Lerm 

08.01.2026 JD 

Beantwortung erfolgt: öffentlich ☒ nichtöffentlich ☐ 



Container Alttextil: Neuordnung der Containerstandorte in Ladebow 
Die dargestellte Problematik besteht im gesamten Stadtgebiet. Für die Aufstellung von 
Alttextilcontainern liegen jeweils Sondernutzungsgenehmigungen für private Anbieter vor. Diese 
verpflichten die Betreiber, den Bereich um die Container sauber zu halten. 
 
Bei Verstößen kann die Genehmigung entzogen werden. Dies hätte jedoch zur Folge, dass an 
diesen Standorten keine Container mehr stehen und Alttextilien zu den Wertstoffhöfen des 
städtischen Entsorgers gebracht werden müssten. Fraglich ist, ob sich dadurch die gewünschte 
Wirkung auf die Sauberkeit einstellen würde. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die 
wirtschaftliche Verwertung von Alttextilien für die Betreiber insgesamt verschlechtert hat, was sich 
nachteilig auf die Einhaltung der Sauberkeit bei gleichzeitig hohen Mengen an Altkleidern auswirkt. 
 
Die Verwaltung fordert die Sondernutzungsnehmer weiterhin regelmäßig auf, ihren Verpflichtungen 
aus den erteilten Genehmigungen nachzukommen. 
 
Erdkabelverlegung in Ladebow: Nachfrage zur voraussichtlichen Dauer der Maßnahme 
Die Maßnahme wurde in der 51. Kalenderwoche des vergangenen Jahres umgesetzt. 
 
Fehlende Beleuchtung am Ochsensteg zwischen Dorfstr. und Stichkanal / Pumpwerk 
Erledigt. 
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